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1. Einleitung 

Gegenstand der hier vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) ist die geplante 

bauliche Entwicklung des St. Ludgerus-Stiftes in Billerbeck. Die Entwicklung des Senio-

renheimes soll in den nächsten Jahren durch ein Entwicklungskonzept bedarfsgerecht 

und generationenübergreifend gesteuert werden. Dies umfasst gegebenenfalls auch den 

Abbruch einzelner Gebäudeteile auf dem Stiftsgelände. 

Mit der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wurde der besonde-

re Artenschutz in Deutschland im Dezember 2007 gesetzlich konkretisiert und an die eu-

ropäischen Vorgaben angepasst. Den Bestimmungen des BNatSchG folgend sind bei al-

len genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die Belange des Arten-

schutzes gesondert zu prüfen.  

Das Bischöfliche Generalvikariat aus Münster hat den Verfasser im Juli 2014 mit dem 

nach dem BNatSchG erforderlichen Fachbeitrag der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(ASP) beauftragt. Die Berücksichtigung des Artenschutzes erfolgt bereits in einem frühen 

Stadium der durch das Büro Wolters Partner in Coesfeld durchgeführten Entwicklungs-

planung, um bereits frühzeitig eventuelle Konfliktpotenziale zu erkennen und in die weite-

re Planung einbinden zu können. 

Die vorliegende ASP hat zum Ziel: 

 Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich ge-

schützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können. 

 Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 

den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, sofern erforderlich, gegeben sind. 
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2. Rechtlicher Rahmen 

Mit der Kleinen Novelle des BNatSchG wurden im Dezember 2007 die Regelungen zum 

gesetzlichen Artenschutz deutlich aufgewertet. Auch in der neuesten Fassung des 

BNatSchG vom 29.07.2009 bestehen diese Regelungen, unter Änderung der Paragra-

phen, fort. Demnach ist es verboten,  

„wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG); 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG); 

sowie die „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Soweit erforderlich, kön-

nen auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist daher 

nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann. 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 können nur zugelassen werden (§ 45 Abs. 7) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger ge-

meinwirtschaftlicher Schäden, 

 zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-

schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 
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 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

 es zumutbare Alternativen gibt und 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann 

nur gewährt werden, sofern Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses oder 

wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 

Von Relevanz ist auch das europäische Artenschutzrecht in Form der Vogelschutzrichtli-

nie (Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-

ten 79/409/EWG, kodifizierte Fassung vom 30. November 2009).  

Nach Artikel 1 betrifft die Richtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten und 

gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.  

Nach Artikel 5 treffen die Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Verbot „des absichtlichen Tö-

tens und Fangens…“, „der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und 

Eiern…“, sowie des „absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und 

Aufzuchtzeit…“.  

Nach Artikel 9 kann von den Verbotsmaßnahmen des Artikels 5 u.a. abgewichen werden 

„im Interesse der Volksgesundheit und öffentlichen Sicherheit“, „zur Abwendung erhebli-

cher Schäden“ in der Landwirtschaft, für Forschung und Lehre.  

Schließlich regelt Artikel 13, dass „die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffe-

nen Maßnahmen… in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten 

nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. 
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3. Vorhabensbeschreibung und Wirkungsprognose 

Die Senioreneinrichtung St. Ludgerus-Stift in Billerbeck plant durch Aufstellung eines 

Entwicklungskonzeptes die bauliche Entwicklung der Einrichtung in den nächsten Jahren 

bedarfsgerecht und generationsübergreifend zu steuern. Im Abhängigkeit von diesem 

Konzept ist gegebenenfalls der Abbruch einzelner Gebäude auf dem Stiftsgelände vorge-

sehen. 

Das Stiftgelände liegt südlich des Ortszentrums Billerbecks im Bereich der hier verlaufen-

den Berkelaue (vgl. Abbildung 1). Nach derzeitigem Planungsstand befinden sich auf dem 

Gelände zwei Gebäude (Abbildung 2), deren Erhalt im Rahmen eines zukunftsfähigen 

Entwicklungskonzeptes zur Disposition steht. Die Abbildungen 3-8 zeigen einige Bilder 

der zum Abbruch vorgesehenen Gebäudeteile. 

Im Rahmen der vorliegenden ASP wird geprüft, ob der Abbruch dieser Gebäude und ihr 

Ersatz durch Neubauten im selben Umfeld zu Verstößen gegen die artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG führen können. 

Durch einen eventuellen Gebäudeabbruch, eine Baufeldräumung, Erschließungsarbeiten 

sowie Bauarbeiten zur Errichtung neuer Gebäude ist auf dem Stiftgelände über einen 

Zeitraum von mehreren Jahren wiederholt mit einem temporären Einsatz von Baumaschi-

nen und hiermit verbunden mit Licht- und Schallimmissionen im Plangebiet zu rechnen. 
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Abbildung 1: Luftbild des Stiftsgeländes. 

 

 

Abbildung 2: Karte des Stiftgeländes. Die zum Abbruch vorgesehenen Gebäudeteile 

sind rot hervorgehoben. 
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Abbildung 3: Alte Ökonomie (Ostseite). 
 

 

Abbildung 4: Alte Ökonomie (Westseite) 
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Abbildung 5: Alte Ökonomie (Giebel der Nordseite). 

 

 

Abbildung 6: Nicht gedämmter und verschalter Dachstuhl der "Alten Ökonomie". 
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Abbildung 7: Ehemaliges Schwesternhaus (Westseite). 

 

Abbildung 8: Ehemaliges Schwestern- 

haus (Treppenhaus auf der Ostseite). 
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Mit der geplanten Entwicklung des Stiftsgeländes sind verschiedene Wirkungen verbun-

den, die einen Einfluss auf die im Plangebiet und in der näheren Umgebung lebenden  

Tierarten haben können und daher potenziell zu Verstößen gegen die artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG führen können. Die folgende Wirkungs-

prognose hat zum Ziel, die potenziellen Wirkungen des Vorhabens zu benennen. Diese 

lassen sich in anlagen-, bau- und betriebsbedingte Wirkungen unterscheiden. Die eigent-

liche Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände wird jedoch erst im Rahmen 

der „Artenschutzrechtlichen Prüfung“ (Kapitel 5) vorgenommen. 

 

Anlagenbedingte Wirkungen 

 Durch das Vorhaben wird es anlagenbedingt in Verbindung mit einer Baufeldräu-

mung zum Verlust oder zur Entwertung von Strukturen kommen, die Tieren als 

Lebensstätte dienen oder dienen können. Potenziell sind hierdurch auch Lebens-

stätten (Brut-, Nahrungs- und Ruhestätten) artenschutzrechtlich geschützter Tier-

arten betroffen. Das Vorhaben kann daher zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensraumverlust) führen. 

 

Baubedingte Wirkungen 

 Baubedingt kann es zur Tötung von Tieren und somit zur Erfüllung der Verbotstat-

bestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) kommen. Denkbar ist bei-

spielsweise die Tötung von Individuen während Abrissmaßnahmen und Baufeld-

räumung.  

 Baubedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und Schallimmis-

sionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG (Störung) führen können. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Betriebsbedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und Schall-

immissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können. 
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Weitere relevante Wirkungen und Wechselwirkungen durch das Vorhaben auf die arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Tierarten sind nicht zu erwarten. Die oben benannten Wir-

kungen werden, sofern sie auftreten, nicht nur einen Einfluss auf das eigentliche Baufeld 

entfalten, sondern auch in die nähere Umgebung abstrahlen. Der Wirkungsraum der 

Maßnahme wird jedoch auf einen Radius von ca. 50 m um das Plangebiet herum be-

grenzt sein. 
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4. Feststellung der planungsrelevanten Arten 

Eine Übersicht über den Verfahrensablauf zur Feststellung der im Vorhabensgebiet arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Arten gibt das Ablaufschema in Abbildung 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Ablaufschema – Feststellung der planungsrelevanten Arten. (Quelle: 

Lippeverband, verändert) 

 

Die Auswahl der planungsrelevanten Arten richtet sich nach der vom Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 2014) im Internet bereitgestellten fach-

lich begründeten Auswahl planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 4009 (Coes-

feld). Insgesamt werden hier 37 Arten aufgeführt, die bei Planungen artenschutzrechtlich 

zu prüfen sind. Die Liste der 37 Arten setzt sich aus 12 Säugetier-, 24 Vogel- und einer 

Amphibienart zusammen (Tabelle 1).  

Liegen eigene Kartierungen (ggf. auch 

Zufallsbeobachtungen) zu den planungs-

relevanten Arten vor? 

 

Einsichtnahme in die Liste für geschützte Arten in 

NRW, bzw. Liste für Messtischblätter (MTB) in 

NRW (Naturschutz-Informationssystem, LANUV) 

Liegen Informationen zu den planungs-

relevanten Arten im Vorhabengebiet bei Drit-

ten (Behörden, Biologische Stationen und 

Naturschutzverbände) vor? 

 

Auswertung der Daten und Feststellung der 

planungsrelevanten Arten im Vorhabenge-

biet. 

 

Ja 

Festlegung (Auswahl) der potenziell vorkom-

menden planungsrelevanten Arten anhand der 

Lebensraumeignung im Plangebiet.  

 

Nein 

Ja 
Nein 

1. 2. 

  Erstellen einer Übersichtstabelle 

Ablaufschema - Feststellung der planungsrelevanten Arten: 

 

 

 

 

= Arbeitsschritt                  = Prüfschritt 
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten im Kartenblatt 4009 – Coesfeld mit Angaben zu 

Status und Erhaltungszustand (atlantische Region). G = Günstig, U = Ungüns-

tig/Unzureichen, S = Ungünstig/Schlecht; + und - geben den momentanen Be-

standstrend wieder. 

Art Status Erhaltungszustand

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Säugetiere

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G-

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Art vorhanden S+

Myotis brandtii Große Bartfledermaus Art vorhanden U

Myotis dasycneme Teichfledermaus Art vorhanden G

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Art vorhanden G

Myotis myotis Großes Mausohr Art vorhanden U

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Art vorhanden G

Myotis nattereri Fransenfledermaus Art vorhanden G

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Art vorhanden U

Nyctalus noctula Großer Abendsegler Art vorhanden G

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G

Plecotus auritus Braunes Langohr Art vorhanden G

Vögel

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G-

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G

Alauda arvensis Feldlerche sicher brütend U-

Alcedo atthis Eisvogel sicher brütend G

Anthus trivialis Baumpieper sicher brütend U

Asio otus Waldohreule sicher brütend U

Athene noctua Steinkauz sicher brütend G-

Buteo buteo Mäusebussard sicher brütend G

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend U-

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend U

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend U

Dryocopus martius Schwarzspecht sicher brütend G

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G

Gallinago gallinago Bekassine rastend G

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend U

Locustella naevia Feldschwirl sicher brütend U

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G

Passer montanus Feldsperling sicher brütend U

Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend S

Scolopax rusticola Waldschnepfe sicher brütend G

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher sicher brütend G

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G

Vanellus vanellus Kiebitz sicher brütend U-

Amphibien

Hyla arborea Laubfrosch Art vorhanden U  
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Am 30.07.2014 (abends/nachts) und am 06.08.2014 (tags) wurden Begehungen des 

Plangebietes durchgeführt. Hierbei wurden das Plangebiet und die zum Abriss vorgese-

henen Gebäude systematisch nach planungsrelevanten Artvorkommen abgesucht. Neben 

dem direkten Artnachweis (akustisch, Sichtbeobachtungen) wurde gezielt auf eventuelle 

Nester, Horste, Baumhöhlen sowie auf Kot- und Gewöllereste geachtet. Unter zur 

Hilfenahme eines Fledermausdetektors (Pettersson D240x) wurde mit Beginn der Däm-

merung zudem eine Ausflugkontrolle an den zum Abbruch vorgesehenen Gebäuden 

durchgeführt. 

 

Säugetiere 

Im Messtischblatt 4009 (Coesfeld) sind Vorkommen von zwölf Fledermausarten bekannt. 

Während der abendlichen Ausflugkontrolle wurde im Plangebiet die an Gebäude gebun-

dene Fledermausart Zwergfledermaus nachgewiesen. Bei mehrfacher Begehung des 

Plangebietes erfolgten insgesamt elf Kontakte mit jagenden oder anhaltend jagenden 

Zwergfledermäusen. Die Jagdflüge erfolgten überwiegend entlang von Gehölzen und im 

Bereich von Laternen. Da das Plangebiet mehrfach abgegangen wurde, ist mit der wie-

derholten Aufzeichnung einzelner Individuen zu rechnen. Insgesamt ist von 3-5 jagenden 

Individuen der Zwergfledermaus auszugehen. Ein Ausflug von Fledermäusen aus einem 

der beiden Abbruchgebäude wurde nicht beobachtet. Die Verteilung der detektierten Kon-

takte lassen jedoch die Vermutung zu, dass sich im südlichen Teil der ehemaligen Öko-

nomie ein sommerliches Einstandsquartier von 1-3 Individuen der Zwergfledermaus be-

finden könnte. 

Innerhalb der untersuchten Gebäude wurden keine Fledermausquartiere, Kot- oder Urin-

spuren nachgewiesen. Während ein Vorkommen von Wochenstubengemeinschaften si-

cher auszuschließen ist, sind Einstandsquartiere einzelner Fledermäuse während des 

Sommerhalbjahrs möglich. Neben der Zwergfledermaus können Vorkommen der im 

Münsterland häufigen und ebenfalls an Gebäude gebundenen Breitflügelfledermaus vor-

liegen. Die betreffenden Dachstühle der Abbruchgebäude sind nicht isoliert oder gedämmt 

und damit Kälte- und Zugluftexponiert, so dass winterliche Schlafgemeinschaften von Fle-

dermäusen sicher ausgeschlossen werden können. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung werden die Fledermausarten Breitflügel-

fledermaus und Zwergfledermaus einzeln geprüft. 
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Vögel 

Im Plangebiet und dessen Umfeld wurden keine in Nordrhein-Westfalen planungsrelevan-

ten Brutvogelarten nachgewiesen. Potenziell sind jedoch Vorkommen von Feldsperling 

und Nachtigall denkbar. Ferner kommen im Plangebiet und dessen Umfeld verschiedene 

"Europäische Vogelarten" wie Amsel, Blaumeise, Buchfink, Dohle, Haussperling, Ringel-

taube, Rotkehlchen oder Zilpzalp als Brutvögel vor. An den zum Abbruch vorgesehen Ge-

bäuden wurden mehrere Nester von Dohle und Ringeltaube nachgewiesen. Eulenvor-

kommen im Plangebiet wurden nicht festgestellt und können mit sehr hoher Wahrschein-

lichkeit ausgeschlossen werden. Am 30.07.2014 (nachts) wurde eine Begehung mittels 

Klangatrappe durchgeführt, welche keinen Nachweis von Eulen erbrachte. Zwar liegt der 

Untersuchungstermin außerhalb des für Eulen üblichen Wertungszeitraumes, dennoch ist 

in der Regel auch zu dieser Jahreszeit ein Anwesenheitsnachweis von Eulen gut möglich. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung werden die in Nordrhein-Westfalen pla-

nungsrelevanten Vogelarten Feldsperling, und  Nachtigall, sowie pauschal alle „Europäi-

schen Vogelarten“, die nach dem BNatSchG einem allgemeinen Tötungsverbot unterlie-

gen, geprüft.  

 

Amphibien/Reptilien/Pflanzen 

Vorkommen planungsrelevanter Amphibien-, Reptilien und Pflanzenarten können anhand 

der im Plangebiet vorkommenden Strukturen sicher ausgeschlossen werden. 

 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung sind insgesamt die Fledermausarten 

Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus, die Brutvogelarten Feldsperling und Nachti-

gall, sowie pauschal alle „Europäischen Vogelarten“ zu berücksichtigen (Tabelle 2).  
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Tabelle 2: Arten deren Vorkommen im Plangebiet artenschutzrechtlich zu prüfen 

sind mit Angaben zu Status (Kartenblatt 4009 – Coesfeld) und Erhaltungszustand 

(atlantische Region). G = Günstig, U = Ungünstig/Unzureichen, S = Ungüns-

tig/Schlecht; + und - geben den momentanen Bestandstrend wieder). 

Art Status Erhaltungszustand

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Säugetiere

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Art vorhanden G-

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G

Vögel

Europäische Vogelarten sicher brütend

Luscinia megarhynchos Nachtigall sicher brütend G

Passer montanus Feldsperling sicher brütend U  

 

Planungsrelevante Vorkommen der Arten Baumfalke, Baumpieper, Bechsteinfledermaus, 

Bekassine, Braunes Langohr, Eisvogel, Feldlerche, Feldschwirl, Fransenfledermaus, 

Große Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Habicht, Kiebitz, Kleine 

Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Kleinspecht, Laubfrosch, Mäusebussard, Rauch-

schwalbe, Rebhuhn, Schleiereule, Schwarzspecht, Sperber, Steinkauz, Teichfledermaus, 

Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wasserfledermaus und Zwergtaucher 

im Plangebiet können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
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5. Artenschutzrechtliche Prüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das MUNLV NRW (Ministeri-

um für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalens) eine Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten 

Aspekte der artenschutzrechtlichen Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden können 

(Kiel 2007). Die artenschutzrechtlichen Prüfprotokolle befinden sich in Kap. 8. Verwendet 

wird die neueste Version der Artenschutzprotokolle, welche die Veränderungen des 

BNatSchG zum 01.03.2010 berücksichtigt. Die Gefährdungseinstufung der einzelnen Ar-

ten erfolgt anhand Meinig et al. (2009), Meinig et al. (2010), Sudmann et al. (2009) und 

Südbeck et al. (2007). 

 

Ergebnisse der Prüfung 

Für die im Plangebiet (potenziell) vorkommenden Brutvogelarten Feldsperling und Nachti-

gall sowie für die „Europäischen Vogelarten“ treten artenschutzrechtliche Konflikte auf. Un-

ter Anwendung einer die Baufeldräumung betreffenden Bauzeitenregelung liegen keine 

Verstöße gegen die Vorgaben des BNatSchG vor. 

Für die im Plangebiet vorkommende Fledermausart Zwergfledermaus sowie die potenziell 

vorkommende Fledermausart Breitflügelfledermaus liegen artenschutzrechtliche Konflikte 

vor. Unter Anwendung risikomindernder Maßnahmen den geplanten Abbruch der Gebäu-

de betreffend, liegen jedoch keine Verstöße gegen die Vorgaben des BNatSchG vor. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Eine Tötung planungsrelevanter Arten bzw. „Europäischer Vogelarten“ durch das 

Vorhaben kann unter Anwendung einer die Baufeldräumung betreffenden Bauzei-

tenregelung und risikomindernder Maßnahmen (vgl. Kap. 6) sicher ausgeschlos-

sen werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Erhebliche Störungen planungsrelevanter Arten können sicher ausgeschlossen 

werden. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Erhebliche Beschädigungen oder der Verlust von Lebensstätten planungsrelevan-

ter Arten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können sicher ausgeschlossen 

werden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

 Im Plangebiet sind keine planungsrelevanten Pflanzenarten zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG (Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang) 

 Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird für alle planungsre-

levanten Arten weiterhin erfüllt. 
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6. Zulässigkeit des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben ist unter Anwendung der im Folgenden benannten Bauzeitenre-

gelung betreffend die Baufeldräumung und risikomindernder Maßnahmen aus arten-

schutzrechtlicher Sicht zulässig. Artenschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht.  

 

Bauzeitenregelung betreffend die Baufeldräumung 

 Im Plangebiet bestehen Brutvorkommen verschiedener „Europäischer Vogelarten“. 

Ferner können potenziell Brutvorkommen des Feldsperlings und der Nachtigall im 

Plangebiet vorliegen. 

Maßnahmen der Baufeldräumung können nur zwischen dem 01.10. eines 

Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres durchgeführt werden. 

Die gesetzlichen Vorschriften nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, die den all-

gemeinen Gehölzschnitt im Zeitraum vom 01.03 – 30.09. eines Jahres verbie-

ten, sind in jedem Fall, auch in Hinsicht auf potenzielle Vorkommen „Europä-

ischer Vogelarten“, einzuhalten. Dies gilt auch für eventuell notwendige 

Maßnahmen der Baufeldräumung. 

 

Ausnahme von der Bauzeitenregelung 

 Wird im Rahmen einer gesonderten Abrissbegehung der Nachweis erbracht, dass 

alle Brutvögel ihre Brut beendet haben, bzw. noch nicht mit einer Brut begonnen 

haben, sind Gebäudeabriss und Baufeldräumung gegebenenfalls auch zwischen 

dem 01.03. – 30.09. eines Jahres möglich. Zum Schutz der Fledermausarten 

Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus sind in diesem Fall jedoch die unten 

benannten risikomindernden Maßnahmen durchzuführen. 

 

Risikomindernde Maßnahmen 

Sommerliche Einstandsquartiere einzelner Individuen von Breitflügelfledermaus 

und Zwergfledermaus an den vorhandenen Gebäuden können nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Um eine Tötung der Arten im Rahmen der geplanten 



Entwicklung Ludgerusviertel in Billerbeck –  Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

 

23 

Baufeldräumung sicher auszuschließen, sind - in Abhängigkeit vom Zeitraum des 

Abrisses - risikomindernde Maßnahmen erforderlich.  

Risikomindernde Maßnahmen sind nur im Zeitraum vom 01.03. –15.11. eines 

Jahres erforderlich. 

Die Abrissarbeiten an den Gebäuden haben mit einem Rückbau der Dach-

eindeckung zu beginnen. Nachdem mindestens 90 % der Dacheindeckung, 

verteilt über die gesamte Dachfläche, entfernt wurden, sind die weiteren Ab-

rissarbeiten für mindestens drei Nächte zu unterbrechen. Die Holzkonstruk-

tion der Dachstühle ist dabei bis nach Ablauf der drei Nächte in vollem Um-

fang zu erhalten. Erst im Anschluss kann mit einem Abbruch von Holzbau-

teilen und des Mauerwerks begonnen werden. Der Ausbau von Toren, Türen 

und Fenstern ist von dieser Maßnahme freigestellt.  
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8. Artenschutzrechtliche Prüfprotokolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


